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Katharina van Bakel-Auer

Von: paul.hotko@oegv.volksbank.at
Gesendet: Montag, 17. Oktober 2022 14:02
An: office@afrac.at
Betreff: Stellungnahme zum Entwurf für die Überarbeitung der AFRAC-

Stellungnahme 24: Beteiligungsbewertung (UGB)

Stellungnahme zum Entwurf für die Überarbeitung der AFRAC-Stellungnahme 24: 
Beteiligungsbewertung (UGB)  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zum oa. ENTWURF erlaube ich mir in offener Frist (08.11.2022) folgende Anregungen zur 
etwaigen Berücksichtigung in der endgültigen Fassung.  
 
1) Ermittlung und Darstellung von nachträglichen Anschaffungskosten der Beteiligung 
iVm Umgründungsvorgängen gem. § 202 UGB  
 
Der vorliegende ENTWURF nimmt keinen Bezug auf die Bewertungsvorschriften in § 202 Abs 1 
und Abs 2 UGB, wodurch das Thema der Darstellung und der Bewertung von Einlagen und 
Zuwendungen auf Gesellschafterebene ("beteiligungshaltende Einheit") nicht adressiert wird.  
 
Eventuell könnte für den Anwender auch ein Querverweis auf die relevanten Randziffern im 
Kammerfachgutachten KFRS/RL25 "Rechnungslegung bei Umgründungen" an geeigneter Stelle 
angeführt werden, so wie auch im ENTWURF in Rz 18 und Rz 19 auf die Stellungnahmen zu 
Dividendaktivierung (UGB) und Latente Steuern Bezug genommen wird.  
 
 
2) ad Anhang, Punkt 1.2. Methoden (gegebene Veräußerungsabsicht, 
Multiplikatormethode) ggü KFS/BW1 (zB Rz 17, 18) - Rangordnung der 
Ermittlungsmethoden  
 
Der ENTWURF der AFRAC Stellungnahme weist eine dreistufige Gliederung auf: Stellungnahmen 
im engeren Sinn (mit Rz), Erläuterungen (zu Rz) sowie drittens Anhang.  
 
Wie ist die verbindliche Anwendung der Aussagen im Anhangsteil zu sehen und in welcher 
Rangordnung steht dieser Teil zu anderen Fachgutachten insb. KFS/BW1?  
 
Insbesondere ergibt sich aus dem Anhang zum ENTWURF der vorliegenden Stellungnahme in 
Kapitel 1.2 "Methoden" eine Priorisierung der Multiplikatormethode.  
Ist es sinnvoll parallel zum KFS/BW1 auch in der vorliegenden AFRAC-SN zur 
Beteiligungsbewertung (UGB) detaillierte Aussagen zu machen, die ggf in Zukunft bei neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen gesondert gewartet werden müssen?  
 
Ergibt sich nach Ansicht des AFRAC aus den Aussagen im Anhang des ENTWURFS ein vom 
KFS/BW1 abweichender Einsatz und Priorisierung der Multiplikatormethode? Falls ja, wo sind die 
Einsatzgrenzen? Falls nein, warum ist der Anhang notwendig? Ist stattdessen eventuell eine 
Anpassung der KFS/BW1 anzuregen?  
   
Mit freundlichen Grüßen  
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Paul Hotko  
 
Wien, 17.10.2022  
 
Ich ersuche um Kenntnisnahme, dass die oa. Anmerkungen meine Privatmeinung darstellen und 
keine offizielle Stellungnahme meines Dienstgebers darstellen.  
 
 
Der Inhalt dieses E-Mails ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie 
nicht der vorgesehene Adressat dieses E-Mails oder dessen Vertreter sein sollten, ist jede Form der Kenntnisnahme, 
Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts unzulässig. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem 
Absender in Verbindung zu setzen. Ein E-Mail ist derzeit nicht geeignet, die Schriftform zu ersetzen. 
Der ÖGV übernimmt keine Haftung für die Gefahren der Nutzung des Internets als Kommunikationsmedium oder für 
die Erreichbarkeit des Empfängers. Automatische Empfangs- oder Lesebestätigungen gelten nicht als Bestätigung 
des Erhalts Ihrer Nachricht. 
Österreichischer Genossenschaftsverband // Schulze-Delitzsch 
Datenschutzerklärung: 
https://www.genossenschaftsverband.at/m101/volksbank/m101_1oegv/de/individuelle_seite/datenschutz.jsp 
ZVR-Zahl: 074084342  


